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A. Bekanntmachungen des Landkreises

B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und
Zweckverbände

271.

BEKANNTMACHUNG
der Samtgemeinde Hagen, Landkreis Cuxhaven,

über das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens zum Antrag
der Firma Bodo Freimuth - Abbruch und Recycling GmbH, Bülkau,

für die Errichtung einer Deponie der Klasse I in Driftsethe

Der Landkreis Cuxhaven, Amt Bauaufsicht und Regionalplanung, 27470
Cuxhaven, hat mit Schreiben vom 27. Oktober 2010 das Raumordnungs-
verfahren (ROV) nach §§ 12 ff. des Niedersächsischen Gesetzes über
Raumordnung und Landesplanung (NROG) zum Antrag der Firma Bodo
Freimuth - Abbruch und Recycling GmbH, Bülkau, für die Errichtung ei-
ner Deponie der Klasse I in Driftsethe eingestellt. 
Das Ergebnis einschließlich Begründung liegt in der Zeit 

vom 10. Dezember 2010 bis 10. Januar 2011 (einschließlich) 

bei der Samtgemeinde Hagen im Dienstgebäude Amtsplatz 3, 27628 Ha-
gen - Forsthaus, 1. Etage in Zimmer F 03 während der Dienststunden
von: Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie donnerstags
von 14.00 bis 18.00 Uhr und nach Vereinbarung zu jedermanns Einsicht
öffentlich aus.

Hagen, den 09. November 2010 Samtgemeinde Hagen
Puvogel

(L.S.) Samtgemeindebürgermeisterin

272.

ZWEITE NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Samtgemeinde Sietland, Landkreis Cuxhaven,
für das Haushaltsjahr 2010 vom 07. Oktober 2010

Aufgrund der §§ 40 und 84 ff der Niedersächsischen Gemeindeordnung
(NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl. S.473), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2009 (Nds.
GVBl. S. 366), hat der Samtgemeinderat in seiner Sitzung am 07. Okto-
ber 2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes

einschl. der Nachträge
erhöht um gegenüber  nunmehr auf

bisher festgesetzt
im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 0 € 3.731.600 € 3.731.600 €
die Ausgaben 0 € 9.709.800 € 9.709.800 €
im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 0 € 3.008.500 € 3.008.500 €
die Ausgaben 0 € 3.008.500 € 3.008.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geän-
dert.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden gegenüber der bisherigen Festset-
zung nicht geändert.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeiti-
gen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird
gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.520.000 € um
1.500.000 € erhöht und damit auf 8.020.000 € festgesetzt.

AMTSBLATT
für den Landkreis Cuxhaven

Herausgeber und Redaktion: Landkreis Cuxhaven, 27474 Cuxhaven

Cuxhaven 18. November 2010 34. Jahrgang / Nr. 42

INHALT

A. Bekanntmachungen des Landkreises

B. Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Zweckverbände

271. Bekanntmachung der Samtgemeinde Hagen, Landkreis Cuxhaven,
über das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens zum Antrag der
Firma Bodo Freimuth - Abbruch und Recycling GmbH, Bülkau, für
die Errichtung einer Deponie der Klasse I in Driftsethe

272. Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Sietland,
Landkreis Cuxhaven, für das Haushaltsjahr 2010 vom 7. Oktober
2010

273. Satzung der Gemeinde Frelsdorf, Landkreis Cuxhaven, über den
Bebauungsplan Nr. 3 „GE Große Feldstraße Erweiterung“

C. Bekanntmachungen sonstiger Körperschaften



- Amtsbl. Lk Cux Nr. 42 v. 18.11.2010 -

250

§ 5

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird unverändert auf 60 v. H.
der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde
Sietland festgesetzt.

Ihlienworth, 07. Oktober 2010 Samtgemeinde Sietland 
Schwanemann

(L.S.) Samtgemeindebürgermeister

Die vorstehende Zweite Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde
Sietland für das Haushaltsjahr 2010 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

Die nach den §§ 92 Abs. 2 und 94 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemein-
deordnung (NGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Oktober
2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07. Okto-
ber 2010 (Nds. GVBl. S. 462), und § 76 Abs. 2 NGO in Verbindung mit
§ 15 Abs. 6 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich
(NFAG) in der Fassung vom 14. September 2007 (Nds. GVBl. S. 466),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Juni 2010 (Nds.
GVBl. S. 236), erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Cux-
haven am 03. November 2010 unter dem Aktenzeichen: 20 42 25 S 01 er-
teilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO in der Zeit vom 22.
bis 30. November 2010 während der Dienststunden zur Einsichtnahme im
Rathaus der Samtgemeinde Sietland, Hauptstraße 40, 21775 Ihlienworth
öffentlich aus.

Ihlienworth, den 18. November 2010 
Samtgemeinde Sietland

Der Samtgemeindebürgermeister
Schwanemann

273.

SATZUNG
der Gemeinde Frelsdorf, Landkreis Cuxhaven,

über den Bebauungsplan Nr. 3
„GE Große Feldstraße Erweiterung“

Aufgrund § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der
§§ 56, 97 und 98 der Niedersächsischen Bauordnung sowie des § 40 der
Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Frelsdorf
den Bebauungsplan Nr. 3, bestehend aus der Planzeichnung und den ne-
benstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung beschlossen.

Frelsdorf, den 22. September 2010 Gemeinde Frelsdorf 
Meyer

(L.S.) Bürgermeister

Der Bebauungsplan Nr. 3 „GE Große Feldstraße, Erweiterung“ ist aus
dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Beverstedt entwickelt wor-
den und bedarf somit nicht einer Anzeige bei der höheren Verwaltungs-
behörde.

Der Bereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „GE Große Feldstraße, Erweite-
rung“ ist im nachfolgenden Übersichtsplan durch hervorgehobene Um-
randung dargestellt.

Der Bebauungsplan Nr. 3 „GE Große Feldstraße, Erweiterung“, seine Be-
gründung mit Umweltbericht sowie die zusammenfassende Erklärung
kann gemäß § 10 Abs. 4 BauGB bei Bürgermeister Ralf Meyer, Malser
Straße 15A, 27616 Frelsdorf, (nach vorheriger Terminabsprache) bzw.
während der Dienststunden in der Samtgemeindeverwaltung Beverstedt,
Wesermünder Straße 6, 27616 Beverstedt, Zimmer 120, von jedermann
eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungspla-
nes Auskunft verlangen.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 3 „GE Große
Feldstraße, Erweiterung“ in Kraft.

Mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 3 wird der rechtskräftige Be-
bauungsplan Nr. 2 „GE Große Feldstraße“ so weit er vom Geltungsbe-

reich und den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 3 „GE Große Feld-
straße-Erweiterung“ erfasst wird, in vollem Umfang aufgehoben.

Hinweise:

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird die Verletzung der in § 214 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 BauGB bezeichneten Vor-
schriften unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Frelsdorf unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden ist.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprü-
che für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Plan und
über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben
keinen Einfluss auf bestehende Rückübertragungsansprüche bzw. Ent-
schädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermö-
gensfragen.

Frelsdorf, den 04. November 2010 Gemeinde Frelsdorf 
Meyer

Bürgermeister

C. Bekanntmachungen sonstiger Körperschaften
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